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Es wird keine Haftung für den Inhalt übernommen, da er rechtlichen Normen, und somit 

Rechtsänderungen und Auslegungen, unterliegt. 
 

 

 

 

2.Beispiel  

Verspätung von Zug 4711 verhindert die Einhaltung der Lage der 

ungeteilten Ruhepause. Beim Erkennen der Verspätung vereinbart Tfzf 

mit Lel entweder Einhaltung der Pause (= Versp. Zug 4712) oder 

Lageänderung  ans De. (Schicht darf nicht mit Pause enden; am De keine Pu, 

da dem Regenerationsgedanken dort nicht Rechnung getragen wird) 

 

geplante Schicht 

 

 

 

 

 

 

Ist- Schicht 

 


